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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4.1A „Großer Kamp Ost“ der 
Stadt Friesoythe liegt im zentralen Bereich des Hauptortes Friesoythe östlich 
der Straße „Großer Kamp West“ und nördlich des Realschulgebäudes an der 
Dr. Niermann-Straße. Es umfasst die nordwestlichen Teilflächen des Flurstü-
ckes Nr. 125/7 sowie Teilflächen der Flurstücke Nr. 108/13, 59/14, 59/15, 
114/25, 114/26, 127/10 und 124/5 der Flur 16, Gemarkung Friesoythe.  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergeben sich aus der 
Planzeichnung. 

 

2 Planungsziele und Vorgaben 
2.1 Planungsanlass und Ziele der Planung 

Der westliche Teil des Plangebietes ist Teil des Bebauungsplanes Nr. 4.1 
„Großer Kamp Ost, rechtskräftig seit dem 14.07.2006. Dieser setzt die Flächen 
überwiegend als öffentliche Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Sport-
platz“ bzw. im westlichen Bereich als „Abstandsgrün“ fest. Der südliche Teilbe-
reich ist als Gemeinbedarfsfläche „Schule“ bzw. „Rollbrettanlage“ festgesetzt 
(s. Anlage 1).  
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Der Sportplatz ist mit einem Fußballfeld und weiteren Sportanlagen für Außen-
sportaktivitäten ausgestattet und wird vormittags für den Schulsport und im Üb-
rigen vom Sportverein „SV Hansa“ genutzt. Die Nutzung findet ausschließlich 
tagsüber und in den Abendstunden bis max. 21 Uhr statt.  

Der Sportplatz soll neugestaltet und in diesem Zuge das Fußballfeld mit einem 
Kunstrasen ausgestattet werden, da Kunstrasen besser geeignet ist, den Be-
lastungen standzuhalten, als natürlicher Rasen. Dem geplanten Vorhaben 
steht jedoch die bestehende Festsetzung als öffentliche Grünfläche entgegen.  

Zudem wurden im westlichen Bereich des Plangebietes angrenzend zur Stra-
ße „Großer Kamp West“ Stellplätze für die Sportanlage realisiert und eine im 
südlichen Bereich ehemals vorhandene Skateranlage beseitigt bzw. an einen 
anderen Standort verlegt. Der Bereich der Skateranlage wird als Außengelän-
de (Schulhof) durch die südlich gelegenen Schulen genutzt. Daher soll die im 
Bebauungsplan Nr. 4.1 für diesen Teilbereich getroffene Zweckbestimmung 
„Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen - Rollbrettanlage“ 
mit der vorliegenden Planung aufgehoben werden. Damit entfällt auch das Er-
fordernis, im südwestlichen Bereich eine Lärmschutzanlage zu errichten. 

Die geplante Kunstrasenfläche und die weiteren Sportanlagen sind mit der 
Neugestaltung im Wesentlichen als versiegelte Flächen anzusehen. Zur Si-
cherstellung einer schadlosen Oberflächenentwässerung werden deshalb im 
nordöstlichen Bereich weitere Flächen einbezogen, die für die Schaffung eines 
Regenwasserrückhaltebecken genutzt werden sollen. Diese Flächen sind bis-
lang nicht Bestandteil eines Bebauungsplanes bzw. wird damit in eine im Be-
bauungsplan Nr. 4.2 „Sportzentrum Friesoythe“ (Rechtskraft 23.07.2011) fest-
gesetzte öffentliche Grünfläche eingegriffen (s. Anlage 1).  

Um die geplanten Änderungen zu ermöglichen bzw. die z.T. bereits entstan-
dene Situation zu berücksichtigen, soll für das Plangebiet insgesamt eine 
Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche für schulische und sportliche Anlagen 
und Einrichtungen erfolgen.  

 

2.2 Beschleunigtes Verfahren 

Für Planungsvorhaben für die Innenentwicklung („Bebauungspläne der Innen-
entwicklung“) kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB ange-
wandt werden.  

Gemäß § 13 a BauGB kann die Stadt einen Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren durchführen, sofern 

 es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-
wicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt, 

 in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 
oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von  
a) weniger als 20.000 qm  
b) 20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prü-
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fung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat.  

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder be-
gründet wird und 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 
des BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Mit einem Bebauungsplan der Innenentwicklung werden insbesondere solche 
Planungen erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpas-
sung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen. Der Begriff der Innen-
entwicklung bezieht sich daher vor allem auf innerhalb des Siedlungsbereichs 
liegende Flächen.  

Das vorliegende Plangebiet umfasst den ursprünglichen Bebauungsplan 
Nr. 4.1 sowie weitere Flächen im östlichen und nordöstlichen Anschluss ein-
schließlich einer Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 4.2. Das Plangebiet um-
fasst eine Gesamtgröße von 24.140 qm. Es befindet sich im zentralen Sied-
lungsbereich von Friesoythe, ist vollständig von Bebauung sowie öffentlichen 
Einrichtungen (Schulen, Sportanlagen) umgeben und selbst Teil des Sportge-
ländes am „Großen Kamp“ bzw. des Schulgeländes der südlich gelegenen 
Real- und der Ludgeri-Grundschule. Damit handelt es sich um einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung. 

Mit der geplanten Umstrukturierung der Sportanlagen und Neuerrichtung mit 
einem Kunstrasenplatz und Tartanflächen sind diese als vollversiegelte Flä-
chen anzusehen. Nach dem Plankonzept werden im Plangebiet Teilflächen in 
einem Umfang von ca. 16.200 m² versiegelt. Der Schwellenwert für ein Verfah-
ren gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB mit einer zulässigen Grundfläche von 
max. 2 ha wird im vorliegenden Fall somit nicht erreicht. Um eine Überschrei-
tung des Schwellenwertes jedoch sicher zu gewährleisten, wird die maximale 
Größe der Grundfläche (GR) der zu errichtenden baulichen Anlagen im Plan-
gebiet auf 19.500 m² begrenzt. 

Auch ein sonstiges UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder be-
gründet. Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von ge-
meinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungszie-
le und der Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Ge-
biete ergeben sich nicht.  

Für die vorliegende Planung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleu-
nigtes Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1. Nr. 1 BauGB gegeben. Somit wird von 
der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Im beschleu-
nigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
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2.3 Ziele der Raumordnung (LROP und RROP) 

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen (geändert mit Be-
kanntmachung vom 17.09.2022) hat die Stadt Friesoythe die Funktion eines Mit-
telzentrums. Diese Einstufung entspricht der Festlegung im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg (RROP) 2005. Zentrale Orte 
haben die Funktion, eine dauerhafte und ausgewogene Siedlungs- und Versor-
gungsstruktur in allen Landesteilen zu sichern und zu entwickeln. Mittelzentren 
haben zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf be-
reitzustellen.  

Das Plangebiet ist Teil des Sportgeländes am „Großen Kamp“ bzw. des Schulge-
ländes der südlich gelegenen Real- und der Ludgeri-Grundschule im zentralen 
Siedlungsbereich von Friesoythe. Die bereits bestehenden Nutzungen (Sportan-
lagen für den Schul- und Vereinssport, Schulgelände) sollen im Grundsatz un-
verändert bleiben. Durch eine Erneuerung der Sportanlage auf bereits heute für 
diesen Zweck planungsrechtlich gesicherten Flächen (bislang überwiegend als 
öffentliche Grünfläche „Sportplatz“) wird den benannten Zielen der Raumord-
nung weiterhin entsprochen. Durch die Erneuerung und Weiterentwicklung in-
nerhalb des zentralen Siedlungsbereichs wird gleichzeitig auch das Ziel eines 
sparsamen Umgangs mit Flächen, explizit die Vermeidung der Neuinanspruch-
nahme von Flächen, berücksichtigt.  

 

2.4 Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln. Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Friesoythe 
ist das Plangebiet Teil einer größeren Fläche für den Gemeinbedarf mit den 
Zweckbestimmungen „Schule“ und „Sportanlagen“, welche im Westen durch 
die Straße „Großer Kamp West“, im Süden durch die Dr. Niermann-Straße und 
im Osten durch die Straße „Großer Kamp Ost“ bzw. die Barßeler Straße be-
grenzt werden. Innerhalb dieses Bereiches ist im Südosten des Plangebietes 
eine Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Spielplatz“ darge-
stellt.  

Mit der geplanten Festsetzung 
einer Fläche für Gemeinbedarf 
„Schule“ bzw. „Sportlichen Zwe-
cken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ entspricht die 
Planung im Wesentlichen den 
Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes.  

 Plangebiet 

 

Der Spielplatz ist, wie auch die Skateranlage, im Plangebiet nicht mehr vor-
handen. Derzeit wird jedoch östlich des Plangebietes das Außengelände der 
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Ludgeri-Grundschule neugestaltet und ein Spielbereich erstellt. In diesem Be-
reich soll zudem ein Streetball-/Soccerfeld entstehen. Durch die Verschiebung 
dieser Einrichtungen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche werden die Grundzü-
ge der Darstellungen im Flächennutzungsplan nicht berührt.  

 

2.5 Örtliche Gegebenheiten und deren planungsrechtliche Einordnung 

(Anlage 1) 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von einem Fußballfeld (Rasen-
platz) und weiteren Sportanlagen (Sandplatz/Weitsprung, Beach-Volleyball-
feld) sowie Rasenflächen eingenommen. Diese waren bereits bei Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 4.1 vorhanden und wurden als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ festgesetzt (s. Anlage 1). Die 
Sportanlagen sind von einem Zaun umgeben und in weiten Teilen durch Ge-
hölzstrukturen zu den umliegenden Nutzungen abgegrenzt. 

Die westliche Teilfläche wurde als öffentliche Grünfläche „Abstandsgrün“ fest-
gesetzt. In diesem Bereich wurden jedoch angrenzend zur Straße „Großer 
Kamp West“ die für den Sportplatz und die Schulen erforderlichen Stellplätze 
angelegt (s. Anlage 1).  

Im Süden umfasst das Plangebiet Teile des Schul- und Außengeländes der 
Realschule und der Ludgeri-Grundschule (ehemals Hauptschule). Der Bereich 
ist ebenfalls Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 4.1 und wurde als Fläche 
für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Schule“ bzw. „Sportlichen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen - Rollbrettanlage“ festgesetzt. 
Die Skateranlage wurde bereits wieder aufgegeben bzw. an einen anderen 
Standort verlegt. Der Bereich ist Teil des Schulhofgeländes, welcher derzeit 
neu angelegt und gestaltet wird.  

Östlich des Plangebietes befinden sich mit der Sporthalle „Großer Kamp“, ei-
nem Vereinsheim und der Elisabethschule weitere Sportanlagen bzw. öffentli-
che Einrichtungen.  

Im Norden schließen sich die Tennisanlagen des TV Friesoythe e.V. und im 
Weiteren ein Kindergarten sowie Wohnbebauung an. Die Wohnbebauung ist, 
wie auch weitere nordöstlich gelegene Wohngebäude, Bestandteil des Bebau-
ungsplanes Nr. 4.2, welcher die Flächen als allgemeines Wohngebiet und da-
ran östlich anschließend ein Mischgebiet festsetzt. Zur Tennisanlage sind die 
Wohngebiete durch einen Lärmschutzwall abgegrenzt. 

Westlich angrenzend zum Plangebiet verläuft die Straße „Großer Kamp West“, 
an die sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 92 „Großer Kamp 
West“ anschließt. Dieser weist die angrenzenden Flächen als allgemeines 
Wohngebiet aus. Die Planung ist vollständig umgesetzt und die Flächen sind 
vollständig mit Ein- oder Mehrfamilienhäusern bebaut.  
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2.6 Immissionssituation 

Immissionen von Sportanlagen 

Sportlärm 

Die Flächen im Plangebiet sind Teil des Sportgeländes „Großer Kamp“, wel-
ches sich östlich mit der Sporthalle „Großer Kamp“ und einem Vereinsheim 
fortsetzt und nördlich angrenzend durch weitere Sportanlagen (Tennisanlage) 
ergänzt wird. Im Gebiet selbst sind ein Fußballplatz und weitere Außensport-
anlagen angeordnet, welche für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. 
Auf dem Fußballplatz finden auch Punktspiele mit Zuschauerbeteiligung statt.  

Eine Nutzung erfolgt ausschließlich tagsüber und in den Abendstunden bis 
max. 21 Uhr. Stellplätze für die Sportanlagen sind im westlichen Bereich des 
Plangebietes angeordnet. Weitere Stellplätze befinden sich östlich des Plan-
gebietes und der Sporthalle an der Straße „Großer Kamp Ost“.  

Westlich des Plangebietes und der Straße „Großer Kamp West“ schließt sich 
innerhalb ausgewiesener allgemeiner Wohngebiete Wohnbebauung an. Weite-
re Wohngebiete mit Wohnbebauung befinden sich nördlich und östlich der 
Tennisanlagen an den Straßen „Langenbergsweg“ und „Probst-Wehage-
Straße“. Dieser Wohnbebauung ist zu den Tennisanlagen ein Lärmschutzwall 
vorgelagert.  

Mit Ausnahme der Skateranlage waren die Sportanlagen bereits bei Aufstel-
lung des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 4.1 vorhanden, in dessen 
Rahmen die durch die Sportanlagen zu erwartende Lärmsituation für die 
nächstgelegenen Wohnnutzungen durch den TÜV Nord überprüft wurde (Gut-
achten vom 10.12.2004 mit Ergänzung vom 17.2.2005). Dabei wurde eine 
Nutzung der Sportanlagen werktags von 8-21 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen von 9-13 Uhr und von 15-20 Uhr zugrunde gelegt und geprüft, in welchem 
Umfang ein Punktspielbetrieb auf dem Fußballfeld ohne Konflikte möglich ist. 
Die danach möglichen Nutzungs- und Betriebszeiten der Sportanlage wurden 
im Bebauungsplan Nr. 4.1 festgesetzt. 

Für die Skateranlage wurden durch den TÜV Nord im Jahr 2005 weitere Lärm-
berechnungen durchgeführt und für die Anlage im Bebauungsplan Nr. 4.1 im 
südwestlichen Bereich die Errichtung einer mind. 25 m langen und 3 m hohen 
Lärmschutzanlage vorgesehen. Diese wurde jedoch nicht umgesetzt, da die 
Skateranlage am vorliegenden Standort bereits wieder aufgegeben wurde.  

Durch die jetzige Planung sollen die vorhandenen Sportanlagen neugestaltet 
und der Fußballplatz leicht verlagert und mit einem Kunstrasen versehen wer-
den. Eine Ausweitung der Nutzungszeiten ist nicht vorgesehen. Der Beach-
Volleyballplatz wird aufgeben. Östlich des Plangebietes soll im Bereich des 
Außenschulgeländes eine Tennenfläche (Streetball/Soccerplatz) angelegt 
werden und als Freizeitanlage öffentlich nutzbar sein. Hieraus können sich 
Auswirkungen auf die umliegende Bebauung ergeben. Auch hat der Tennis-
verein auf seinem Außengelände Umstrukturierungen vorgenommen und 
ehemalige Außenplätze wieder reaktiviert bzw. verlagert, sodass insgesamt 6 
Außenspielplätze genutzt werden. 
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Seit dem 1.6.2017 gelten nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung 
(18. BImSchV) Ruhezeiten mit geringeren Immissionsrichtwerten nur noch am 
Morgen. Abends in der Zeit von 20-22 Uhr sind sie dagegen nur noch in Bezug 
auf Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen.  

Im Übrigen wurden die Richtwerte für die Abendstunden um fünf Dezibel er-
höht. Mit dieser Neuregelung sollte die wohnortnahe Sportausübung gefördert 
und damit die Bedeutung des Sports mit seinen sozialen, integrativen und ge-
sundheitlichen Funktionen für das Leben in Städten und Gemeinden stärker 
berücksichtigt werden. 

Damit gelten für diese Zeiten die gleichen Richtwerte wie tagsüber außerhalb 
der Ruhezeiten. Die mittägliche Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 
15 Uhr ist unverändert nur anzuwenden, wenn die Nutzungsdauer der Sport-
anlage(n) an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 
4 Stunden oder mehr beträgt.  

Für die vorliegende Planung wurde daher durch die I+B Akustik, Oldenburg, 
ein neues Schallgutachten erstellt (zu den Auswirkungen s. Kap. 4.1 und An-
lage 2).  

 

Lichtimmissionen durch die Sportanlagen (Anlage 3) 

Das Fußballfeld ist mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Mit Aufstellung des 
ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 4.1 wurden daher auch mögliche Konflik-
te durch Lichtimmissionen in Bezug auf die westlich nächstgelegene Wohnbe-
bauung durch den TÜV Nord überprüft (Bericht 800060 6999 / 04UP300 vom 
08.11.2004, s. Anlage 3). 

Der Gesetzgeber hat bisher keine rechtsverbindlichen Vorschriften zur Be-
stimmung der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeitsgrenzen für 
Lichtimmissionen erlassen. Die Flutlichtanlage wurde zudem erst mit Aufstel-
lung des Ursprungsplanes umgesetzt, sodass lichttechnische Messungen zum 
damaligen Zeitpunkt nicht möglich waren. 

Das Gutachten hat daher zur Beurteilung, ob Licht eine erhebliche Belästigung 
hervorruft, die Richtlinie des Länderausschusses Immissionsschutz (LAI) 
„Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ (Stand: 2001) 
herangezogen, da sie zu den Aspekten Aufhellung und Blendung Kriterien dar-
legt. 

Da eine Nutzung der Sport- und Lichtanlage nach 22 Uhr nicht erfolgt, wurde 
bei den Ermittlungen auf die Tagzeit abgestellt.  

Nach den o.g. LAI-Hinweisen wird für die schutzbedürftigen Nutzungen (insbe-
sondere Wohnräume und Terrassen) in allgemeinen Wohngebieten die Einhal-
tung folgender Beurteilungswerte empfohlen: 

Für die Raumaufhellung ist folgende maximal zumutbare Beleuchtungsstärke 
EF in Lux (lx) anzunehmen. 

Raumaufhellung: tags (6 - 22 Uhr) 3 lx  
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Die Blendwirkung wird durch einen sog. „Proportionalitätsfaktor“ k beurteilt. Für 
die Bewertung der zumutbaren Blendwirkung in Wohngebieten werden folgen-
de Werte für k angegeben. 

Blendwirkung: tags   (  6 – 20 Uhr) 96 k 
 abends (20 – 22 Uhr) 64 k 
 

Diese Werte haben sich in der neueren LAI-Richtlinie (Beschluss vom 
13.09.2012) nicht geändert.  

Aufgrund der Nutzung des Sportplatzes bis 21 Uhr wurde den Ermittlungen 
des TÜV Nord ein Beurteilungsfaktor von 64 k zugrunde gelegt.  

Die Ermittlungen zielten zum damaligen Zeitpunkt darauf ab, Hinweise zur 
technischen Ausführung der Flutlichtanlage zu erarbeiten, die eine Einhaltung 
der o.g. Werte gewährleisten sollten. Diese Hinweise (s. Kap. 4.2 des Gutach-
tens) wurden bei der Umsetzung der Flutlichtanlage entsprechend berücksich-
tigt (z.B. Lichtpunkthöhe max. 15 m über Grund).  

Im Ursprungsplan wurde zudem festgesetzt, dass die durch die Beleuchtungs-
anlage an der benachbarten Wohnnutzung hervorgerufene Beleuchtungsstär-
ke den Wert von 3 lx nicht überschreiten darf. Zusätzlich darf die mittlere 
Leuchtdichte eines jeden Strahlers die jeweils gemäß der vorgenannten Richt-
linie (aktualisiert durch Beschluss vom 13.9. 2012) maximal tolerable Leucht-
dichte nicht überschreiten. Die Festsetzung soll weiter Bestand haben und 
wird übernommen.  

 

3 Geplante Festsetzungen 
3.1 Art der baulichen Nutzung  

Flächen für Gemeinbedarf „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ 

Mit der vorliegenden Planung sollen die bisher innerhalb einer öffentlichen 
Grünfläche geschaffenen Außensportanlagen am „Großen Kamp“ neu ange-
legt bzw. gestaltet werden. Die südlichen Teilflächen bleiben den angrenzen-
den Schulen als Außengelände zugeordnet.  

Entsprechend den vorhandenen Nutzungen und aufgrund der Planung, den 
Sportplatz im Zuge der Neugestaltung mit einem Kunstrasen auszustatten, 
wird das Plangebiet insgesamt als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt und durch 
die Zweckbestimmungen „Schule“ und „sportlichen Zwecken dienende Ge-
bäude und Einrichtungen“ konkretisiert.  

Das Gebiet soll damit unverändert der Unterbringung von sportlichen und 
schulischen Anlagen und Einrichtungen dienen und für den Schul- und Ver-
einssport zur Verfügung stehen. Weiterhin zulässig sein sollen den Nutzungs-
zwecken dienende Nebenanlagen, wie z.B. Lichtmasten, Wegeflächen oder 
Stellplätze. 
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Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind Festsetzungen von baulichen oder 
sonstigen technischen Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zur 
Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen zulässig. Entsprechend bleibt die 
im Bebauungsplan Nr. 4.1 getroffene Festsetzung, dass bei der Aufstellung 
von Flutlichtstrahlern die an der benachbarten Wohnnutzung hervorgerufene 
Beleuchtungsstärke den Wert von 3 lx nicht überschreiten darf, bestehen. Zu-
sätzlich darf die mittlere Leuchtdichte eines jeden Strahlers die gemäß der 
Richtlinie des Bund-/Länderaus-schuss für Immissionsschutz (LAI) „Hinweise 
zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ (Beschlussfassung vom 
13.09.2012) maximal tolerable Leuchtdichte nicht überschreiten.  

Wie bereits ausgeführt, wurden im Bebauungsplan Nr. 4.1 zudem die zulässi-
gen Nutzungszeiten für den Sportplatz festgesetzt. Nach aktueller Rechtspre-
chung ist es jedoch unzulässig, aus Lärmschutzgründen in einem Bebauungs-
plan Festsetzungen über die Einzelheit des Betriebes zu treffen, wie z.B. über 
Betriebsabläufe, Produktionsabläufe, Produktionsgestaltungen; ebenso sind 
Regelungen der Betriebs- und Produktionszeiten, wie etwa über die Anliefe-
rung von Materialien, ausgeschlossen. Für derartige Festsetzungen findet sich 
in § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB keine Rechtsgrundlage (vgl. VGH Hessen, Urteil 
vom 12.11.2012 - 4 C 2052/11.N -). Dies gilt analog für die Nutzungszeiten ei-
ner Sportanlage. Im Bebauungsplan wird jedoch ein Hinweis auf die zulässi-
gen Nutzungszeiten aufgenommen.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Überbaubare Grundstücks-
flächen 

Im Bebauungsplan Nr. 4.1 wurden für die westlichen Teilflächen Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise oder zu überbaubaren 
Grundstücksflächen nicht getroffen. Teilflächen im nordöstlichen Bereich wur-
den im Bebauungsplan Nr. 4.2 als öffentliche Grünfläche festgesetzt und mit 
einem Pflanzgebot belegt.  

Mit der vorliegenden Planung wird das Gebiet insgesamt als Gemeinbedarfs-
fläche festgesetzt. Gemeinbedarfsflächen zählen nicht zu den Baugebieten 
und unterliegen somit nicht automatisch den Bestimmungen der BauNVO.  

Für das vorliegende Plangebiet wird jedoch die maximale Größe der Grundflä-
che (GR) der zu errichtenden baulichen Anlagen mit 19.500 m² festgelegt. 
Dieser Wert soll durch Nebenanlagen i.S.d. § 19 (4) BauNVO nicht überschrit-
ten werden können.  

Weitere Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise oder 
zu überbaubaren Grundstücksflächen werden, aufgrund der im Wesentlichen 
auch bisher bereits vorhandenen Nutzungen und ihren speziellen Aufgaben 
und Anforderungen, auch weiterhin nicht für sinnvoll oder erforderlich gehal-
ten.  
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3.3 Grünordnerische Festsetzungen 

Im Bebauungsplan Nr. 4.1 wurden wesentliche Teilflächen des vorliegenden 
Plangebietes als öffentliche Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Sport-
platz“ bzw. „Abstandsgrün“ festgesetzt.  

Für den Sportplatz wurden keine ergänzenden grünordnerischen Festsetzun-
gen getroffen. Innerhalb der Teilfläche „Abstandsgrün“ sollten der Zweckbe-
stimmung dienende Grünanlagen einschließlich wassergebundener Wege von 
jeweils höchstens 2,5 m Breite zulässig sein. Die auf der Fläche vorhandenen 
Gehölze sollten dauerhaft erhalten und bei Abgang oder einer Beseitigung ein 
gleichwertiger Ersatz angepflanzt werden.  

Die nordöstliche Teilfläche ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 4.2. Sie 
wurde als öffentliche Grünfläche festgesetzt und mit einem Pflanzgebot belegt.  

Mit der vorliegenden Planung werden diese grünordnerischen Festsetzungen 
aufgehoben (s.a. Kap. 4.2).  

 

3.4 Erschließung / Ver- und Entsorgung 

3.4.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist von Westen über die Straße „Großer Kamp West“ erschlos-
sen und ist darüber hinaus, wie auch die weiteren Sportanlagen im Bereich 
„Großer Kamp“, von Osten über die Straße „Großer Kamp Ost“ erreichbar. Die 
südlich angrenzend vorhandenen Schulen sind von Süden über die Dr. Nier-
mann-Straße erschlossen.  

Die Straßen haben jeweils Anbindung an das weitere örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz. Die Anbindung des Plangebietes ist somit gewährleistet.  

 

3.4.2 Ver- und Entsorgung  

Die Nutzungen im Plangebiet sind, soweit erforderlich, technisch erschlossen 
(z.B. Strom). Bei einer Neugestaltung der schulischen und sportlichen Anlagen 
dürfte daher ein Anschluss an vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen mög-
lich sein.  

Löschwasserversorgung 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird, soweit nicht bereits vorhanden, 
nach den technischen Regeln Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in 
Absprache mit der zuständigen Feuerwehr erstellt. 

Oberflächenentwässerung 

Die Flächen im südlichen Bereich des Plangebietes sind als Schulhof bzw. 
Außenschulgelände zum großen Teil versiegelt. Das Fußballfeld soll zukünftig 
mit einem Kunstrasen ausgestattet werden. Für die Anlage wird dadurch zu-
künftig von einer Vollversiegelung ausgegangen. Dies wird in wesentlichen 
Teilen auch für die weiteren Sportanlagen zugrunde gelegt. Dadurch kann das 
anfallende Oberflächenwasser auf diesen Flächen nicht mehr, wie bisher, ver-
sickert werden.  
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Im nordöstlichen Bereich des Plangebietes ist nordwestlich der Sporthalle 
„Großer Kamp“ derzeit eine kleinere Entwässerungseinrichtung vorhanden. Mit 
Umsetzung der Planung soll diese nach Norden ausgeweitet werden bzw. ein 
zentrales Regenrückhaltebecken entstehen, über welches das anfallende 
Oberflächenwasser gedrosselt dem Regenwasserkanal zugeleitet werden 
kann. 

Für unversiegelt bleibende Teilflächen ist von einer Grüngestaltung (Bepflan-
zung, Rasen) auszugehen. Auf diesen Flächen ist somit weiterhin eine Versi-
ckerung möglich.  

Der Nachweis der schadlosen Beseitigung ist im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu führen und für die erforderlichen wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men sind die entsprechenden Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz 
bei der jeweilig zuständigen Wasserbehörde zu beantragen.  

 

4 Auswirkungen der Planung 

4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 

Mit der Planänderung werden die bisherigen öffentlichen Grünflächen „Sport-
platz“, „Abstandsgrün“ bzw. „Anpflanzung“ zusammen mit weiteren Flächen als 
Gemeinbedarfsfläche „Schule“ bzw. „sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen“ festgesetzt, um die im westlichen und südlichen Bereich 
des Plangebietes entstandene Nutzungssituation bauleitplanerisch nachzu-
vollziehen und im Übrigen die Neugestaltung der Sportanlagen u.a. mit Kunst-
rasen zu ermöglichen.  

Da der Sportplatz auch bisher am vorliegenden Standort vorhandenen war, 
wird die Situation für die umliegenden Nutzungen durch die Neugestaltung 
nicht grundsätzlich geändert.  

Die Skateranlage im südlichen Bereich und ein Beach-Volleyballfeld wurden 
bzw. werden jedoch aufgegeben und im westlichen Bereich wurde eine Stell-
platzanlage errichtet. Östlich des Plangebietes soll ein Tennenfeld errichtet 
werden. Zudem werden durch den Tennisverein nördlich des Plangebietes 6 
Außenspielfelder genutzt. Daher wurde die zu erwartende Lärmsituation für die 
umliegend vorhandene Wohnbebauung gutachterlich überprüft.  

Emissionen der Sportanlagen (Anlage 2) 

Der Sportplatz soll mit Umsetzung der Planung geringfügig verlagert und neu-
gestaltet werden. Nach der bisherigen Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 4.1 
ist innerhalb des Plangebietes eine Nutzung der Sportanlagen durch Schulen 
und Vereine wie folgt möglich: 

 An Werktagen von 8-21 Uhr. 
Ein Punktspielbetrieb auf dem Fußballfeld ist auf 14-20 Uhr und eine Dauer 
von max. 4 h/Tag beschränkt. 
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 An Sonn- und Feiertagen von 9-13 Uhr und von 15-20 Uhr. 
Ein Punktspielbetrieb auf dem Fußballfeld ist innerhalb dieser Zeiten auf 
eine Dauer von max. 2 h/Tag beschränkt. 

Eine Ausweitung der Nutzungszeiten ist nicht vorgesehen. Diese Zeiten wur-
den daher der lärmtechnischen Untersuchung der I+B Akustik, Oldenburg, zu-
grunde gelegt (s. Anlage 2).  

Großveranstaltungen wie Fußballturniere oder ähnliche regionale Veranstal-
tungen wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt, da diese nur verein-
zelt zu erwarten sind und in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungs-
behörde als „seltene Ereignisse“ eingestuft werden können.  

Die für die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten des Plangebietes maßgebliche 
benachbarte Wohnbebauung befindet sich westlich und nördlich des Plangebie-
tes in ausgewiesenen allgemeinen Wohngebieten. Zudem wurden zwei Wohn-
gebäude östlich des Plangebietes im nicht beplanten Bereich ebenfalls mit dem 
Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes berücksichtigt (Immissionsorte 
IO 1 bis 12, s. Abb. 2 des Gutachtens).  

Als sportanlagenbedingte Geräuschvorbelastung sind zudem die nördlich an-
grenzenden Tennis-Außenplätze des TV Friesoythe e.V. und eine zugehörige 
Stellplatzanlage zu berücksichtigen.  

Diese Sportanlagen wurden nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung 
(18. BImSchV) beurteilt, da jeweils Training und Punktspiele auf Vereinsbasis 
stattfinden.  

 

Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV  
für Sportanlagen 

 Allgemeines Wohngebiet  

Tags 
außerhalb der Ruhezeiten

1
 

Innerhalb der Ruhezeiten 
am Morgen

2 

Innerhalb der übrigen Ruhe-
zeiten

3 

 
55 dB (A) 
50 dB (A) 

 
55 dB (A) 

Nachts4 40 dB (A) 

1 An Werktagen von 6.00-22.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7.00-22.00 Uhr 

2 An Werktagen von 6.00-8.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7.00-9.00 Uhr und 13.00-15.00  

3 An Werktagen und an Sonn- und Feiertagen von 20.00-22.00 Uhr  

4 Nachts findet im vorliegenden Fall keine Nutzung statt, daher irrelevant  

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um 
nicht mehr als 30 dB (A) überschreiten.  

Durch den Sportbetrieb innerhalb der Hallen (Tennishalle und östlich gelegene 
Sporthalle „Großer Kamp“) sind keine beurteilungsrelevanten Beiträge zu er-
warten. Die Parkplätze wurden gemäß den Ansätzen der Bayerischen Park-
platzlärmstudie in den Berechnungen berücksichtigt.  
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Das geplante Streetball- / Soccerfeld wurde gemäß den Vorgaben der TA 
Lärm in Verbindung mit der Freizeitrichtlinie beurteilt. 

 

Immissionsrichtwerte (nach TA Lärm) 

 Allgemeines Wohngebiet  

Tags 55 dB (A) 

Nachts1 40 dB (A) 

 1 Nachts findet im vorliegenden Fall keine Nutzung statt, daher irrelevant  

 

An Werktagen von 6 -7 Uhr und 20-22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 
6-9 Uhr, 13-15 Uhr und 20-22 Uhr ist zusätzlich ein Zuschlag von 6 dB zu be-
rücksichtigen.  

Nach den Ermittlungen der I+B Akustik werden die Immissionsrichtwerte ge-
mäß 18. BImSchV an den maßgeblichen Immissionsorten im Wesentlichen 
eingehalten bzw. unterschritten. Lediglich am IO 9 nordöstlich des Plangebie-
tes kommt es werktags in der morgendlichen Ruhezeit zu einer Überschreitung 
um 1 dB. An Sonn- und Feiertagen wird der IRW an den IO 7 und IO 9 in der 
morgendlichen Ruhezeit rechnerisch um 1 dB bzw. 4 dB überschritten.  

Diese Überschreitungen resultieren jedoch jeweils aus der Vorbelastung durch 
die sehr konservativen Annahmen zum morgendlichen Tennisbetrieb. Durch die 
Sportanlagen im vorliegenden Plangebiet ergibt sich in der Gesamtbelastung für 
diesen Beurteilungszeitraum dagegen keine zusätzliche Erhöhung des Beurtei-
lungspegels (s. Tabellen 11 und 12 des Gutachtens). Auch in Bezug auf Spit-
zenpegel verursachende Geräuschereignisse sind in den maßgeblichen Beurtei-
lungszeiträumen keine Konflikte zu erwarten.  

Durch die geplante Neustrukturierung der Sportanlagen im Plangebiet werden 
die nachbarlichen Belange somit nicht unzumutbar beeinträchtigt. 

Aufgrund der Nutzungszeiten der Sportanlagen im Plangebiet sind auf den be-
rücksichtigten Parkplätzen zur Nachtzeit keine Pkw-Bewegungen zu erwarten. 
Es wird jedoch empfohlen, durch eine Beschilderung als organisatorische 
Maßnahme dafür zu sorgen, dass im Nachtzeitraum keine Parkplatznutzung 
der Parkplätze „West“ und „Ost“ stattfindet. In den Bebauungsplan wird für den 
im Plangebiet gelegenen Parkplatz an der Straße „Großer Kamp West“ ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen.  

 

4.2 Belange von Natur und Landschaft 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist über Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die durch die Änderung von Bauleitplänen zu erwarten sind, 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches insbesondere des § 1a abzuwä-
gen und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu entscheiden.  
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Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten bei ei-
nem Bebauungsplan der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die 
Größe der Grundfläche oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebau-
ungsplanes voraussichtlich versiegelt wird, weniger als 20.000 m² beträgt.  

Das Plangebiet umfasst einen 24.140 m² großen Bereich innerhalb der bebau-
ten Ortslage von Friesoythe. Für das Plangebiet wird das Maß der zulässigen 
Versiegelung auf eine max. zulässige Grundfläche von 19.500 m² begrenzt, 
sodass die Voraussetzung des § 13 a BauGB im vorliegenden Fall gegeben 
ist. Die durch die vorliegende Planung ermöglichte zusätzliche Bodenversiege-
lung und der verursachte Eingriff in Natur und Landschaft u.a. durch den ge-
planten Kunstrasen muss daher nicht ausgeglichen werden.  

Soweit Flächen überplant werden, die die Funktion von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen haben, sind diese dagegen zu ersetzen. 

Im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 4.1 wurden für die öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ im westlichen Bereich des Plange-
bietes keine Festsetzungen getroffen, die eine Aufwertung für Natur und Land-
schaft begründen.  

Für den Teilbereich mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ wurde dagegen 
für vorhandene Gehölze ein Erhaltungsgebot festgesetzt. Bei Abgang oder ei-
ner Beseitigung der Gehölze sollte ein gleichwertiger Ersatz angepflanzt wer-
den. Mit Umsetzung der Stellplatzanlage in diesem Bereich wurden als Aus-
gleich innerhalb der Fläche daher entsprechende Anpflanzungen mit Stielei-
chen vorgenommen und als Abgrenzung zur Straße „Großer Kamp West“ wur-
de eine Buchenhecke angelegt.  

Im Bebauungsplan Nr. 4.2 wurde für die öffentliche Grünfläche in einer Größe 
von 460 m² ein Pflanzgebot festgesetzt. Bei Abgang sollten entsprechende 
Neuanpflanzungen vorgenommen werden. Die Fläche wird vorliegend als 
Gemeinbedarfsfläche überplant.  

Als Ausgleich wird in den Bebauungsplan eine Festsetzung aufgenommen, 
dass im Plangebiet außerhalb der Stellplatzanlage auf einer Fläche von 
460 m² Anpflanzungen mit standortgerechten Laubgehölzen vorzunehmen 
sind. Der Erhalt vorhandener Laubgehölze soll jedoch, den Bereich der Stell-
platzanlage ausgenommen, hierauf angerechnet werden können.  

Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
gelten, anders als die Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben 
dem Bebauungsplan.  

Aus der Überplanung bislang festgesetzter Gehölzstreifen und Grünflächen 
können sich Auswirkungen auf den Artenschutz ergeben. Im vorliegenden Fall 
wurde die vorgesehene Anpflanzung im nordöstlichen Bereich jedoch noch 
nicht realisiert. Im westlichen Bereich wurden ehemals vorhandene Gehölze 
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bereits beseitigt und auf der Stellplatzanlage Neuanpflanzungen vorgenom-
men.  

Im Übrigen wird das Plangebiet fast vollständig intensiv als Sportplatz oder 
Außenschulgelände genutzt. Aus diesem Grund und der innerörtlichen Lage 
mit umliegend bestehender Bebauung ist mit dem Vorkommen von empfindli-
chen und seltenen Tierarten nicht zu rechnen. Die zu erwartenden Allerwelts-
arten werden im Bereich der im Gebiet und im Umfeld verbleibenden Bäume, 
Gärten und Freiflächen, genügend Ausweichlebensräume finden, sodass ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch die vorliegende Planung nicht 
zu erwarten sind.  

Um den Verbotstatbestand der Tötung potenzieller Brutvögel oder Fledermäu-
se sicher auszuschließen darf eine Beseitigung von Gehölzen nur außerhalb 
der Brutzeit der Gehölzbrüter und der Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September, erfolgen. Zu einem anderen 
Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Indivi-
duen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.  

In den Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.  

 

5 Hinweise 

Denkmalschutz 

Der Stadt Friesoythe sind im Plangebiet keine Bodendenkmäler und/oder 
denkmalgeschützten Objekte bekannt.  

In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterli-
che und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscher-
ben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht wer-
den, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes mel-
depflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landkreis Cloppenburg oder dem Nieders. Landesamt für Denkmalpflege- Ab-
teilung Archäologie- Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 I 
205766-15 unverzüglich gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmal-
schutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverän-
dert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet“. 
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6 Verfahren 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gem. § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt. 
Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der da-
zugehörigen Begründung.  

 

Veröffentlichung und öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde zusammen mit der dazugehörigen 
Begründung vom ................. bis einschließlich .............. im Internet veröffent-
licht und zusätzlich öffentlich im Rathaus der Stadt Friesoythe ausgelegt.  

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden vorher ortsüblich mit dem Hinweis 
bekannt gemacht, dass Stellungnahmen während dieser Veröffentlichungsfrist 
vorgebracht werden können.  

 

Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom ………….. 

Friesoythe, den ……………… 

 

 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 

1. Bisherige zeichnerische Festsetzungen und bestehende Nutzungsstruk-
tur 

2. Schalltechnisches Gutachten (I+B Akustik, Oldenburg, Bericht  
Nr. 244-24-a-jb vom 04.06.2024) 

3. Lichtimmissionen (TÜV-Nord, Bericht Nr. 800060 6999 / 04UP300 vom 
08.11.2004) 



Anlage: 1 

 

Legende: 
 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 4.1 A 
 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 4.1 
 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 4.2 
Festsetzungen der bisherigen Bebauungspläne: 

  Öffentliche Grünfläche unterschiedl. Zweckbestimmung 

   Sportplatz 

  Öffentliche/Private Grünflächen 
  Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und  
  Sträuchern 

  Fläche für Gemeinbedarf 
   Schule 
   Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und  
   Einrichtungen (Rollbrettanlage) 
Bestehende Nutzungen: 

 Wohnen mit Geschossigkeit 
1 Fußballfeld 4 Vereinsheim 
2 Beach-Volleyballfeld 5  Kindergarten 
3 Sandplatz / Weitsprung  Stellplätze 
 Gehölzstreifen 

 
Stadt Friesoythe 

Anlage 1 
der Begründung zum 

Bebauungsplan Nr. 4.1 A 

 
Bisherige  

zeichnerische 
Festsetzungen und 

bestehende Nutzungen  
 

- unmaßstäblich - 

06/2024   Büro für Stadtplanung, Oldenburg 
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Anlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 4.1 A 

der Stadt Friesoythe 

 

- Schalltechnisches Gutachten - 



Anlage 3
























